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9EImtlieis«c Bakermstnmelmngen.
M I-es] Namslau, den 24. Juli 1877.

Nach einer Mittheilung der Königlichen Regierung ist die Rinderpest von neuem
und zwar in Scharley, Kreis Beuthen, und in Radzionka, Kreis Tranowitz, zum Ausbruch
gekommen und erscheint es daher dringend nothwendig, den Gesundheitszustand der Rind-
viehbestände unausgesetzt und mit größter Sorgfalt zu überwachen.

Gleichzeitig bringt die Königl. Regierung in Erinnerung, daß die durch Amtsblatt-
Verordnung vom 18. Januar er. eingeführte Anzeigepflicht fortbesteht und in keinem der
in §§ 11 se-qu. der Jnstruetion vom 9. Juni 1873 angeführten Fällen außer Acht gelassen
werden darf. Es ist demnach jeder der Rinderpest irgend verdächtige Krankheits- oder Todesfall
sofort zur Anzeige zu bringen und darf der Besitzer derartig erkrankte Thiere nicht schlachten
oder tödten, etwa gefallene aber nicht verscharren oder sonst beseitigen, bis die Natur der
Krankheit festgestellt ist.

In allen zweifelhaften oder verdächtigen Krankheitsfällen ist sofort ein Thierarzt
zur Untersuchung und Feststellung der Krankheit herbeizurufen und der Orts-Polizeibehörde
ungesäumt Anzeige zu erstatten.

Sobald auch nur ein Verdacht auf Rinderpest ermittelt worden, ist sofort die vor-
läufige Sperre des ts)«ehöfts auf so lange anzuordnen bis die Krankheit durch Sachverständige
vollständig sichergestellt worden ist.

Indern ich den An1ts- resp. Gemeinde-Vorständen von Vorstehendem Kenntniß
gebe und dieselben bei Ausübung der Ueberwachung des Gesnndheitszustandes der Rindvieh-
bestände zur größten Wachsainkeit verpflichte, bemerke ich noch, daß in Folge höherer An-
ordnung der Viehmarkt in Breslau bis auf Weiteres geschlossen und die Ansfuhr aus der
Stadt Breslau untersagt worden ist.
.-M 276I Verordnung, betreffend das Verbot de?-Ansfnshr sen Pferden- Vom I. Juli I87«7.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen &c. verordnen im
Namen des deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung der Bundesregiernngen, was folgt:

§ l. Die Anssnhr von Pferden ist über siimintliche Grenzen gegen das Ausland bis aus weiteres verboten.
§ 2. Das Reichskanzler-Amt ist er1niichtigt, Ausnahmen von diesem Verbote zu gestatten und etwa

erforderliche Kontrolnias»·regeln zu treffen.
§ 3. Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft.

llrt·undlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift nnd beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.
Gegeben Bad C«ms, den 7. Juli l877.

(L. s.)
(gez.) Wilhelm. (gez.) Fürst v. Bismarck.

Namslau, den 19. Juli 1877.
Die vorstehende Allerhöcl)ste Verordnung wird hierdurch noch besonders verössentlicht.

»-It! 2-It VI«-s1au, de« 31. Sonn 1877.
PolizeisVerordnung.

Aus Grund der §§ 5 und 6 des Gelt-tz·es iiberdie P-oli,;eiverwaltnng vom 11. März 1-350
(Ges.-Samml. S. 265) wird nach Veratbung mit dem Maaistrat folgende Poli;eiverordnung erlassen:

§ l. Alles per Eisenbahn hier ankommen» Vieh, das heißt sowohl Rinddieh (Vullen,
Ochsen, Frühe nnd Kälber"), als auch Schweine, Schafe und Ziegen, darf auf einem der hiesigen
Bahnhöfe nicht zur Ausladung gebracht werden, sondern muß ver Bahn nach dem Schlachtvieh-
martte (hei Herdain) gebracht und auf der neben dem letzteren befindlichen Raume der obersrl)lesi-
schen Eisenbahn ausgeladen werden.
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§ 2. Ausgenommen von der Bestimmung des § I ist, und zwar auf Grund besonderer
polizeilicher Erlaubniß, dasjenige Vieh, we!-does, aus verd(ichtigert Heerden stammend, gemäß § 37
der Jnstruction zum Viehseuchen-Gesetze vom 25. Juni t875 zum Trausporl direkt nach dem Schlacht-
hofe hier eingehen sollte.

§3. Dasjenige Vieh, welches vom Schlachtviehmarkte (cfr. § i) nach «2luswärts ver
Eisenbahn transportirt werden soll, muß direct auf der, neben dem Schlachtviel)markte befindlichen
Rampe der Obersell!estscl)en Eisenbahn verladen werden.

§ 4. Sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere S-trafen verwirt·t werden, unter-
liegen Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen einer Geldbuße bis zu 30 Mark
event. Haft bis zu 8 Tagen.

Der Königliche Polizei-Präsideut. Freiherr v. Uslar-Gleichen.
Breslau, den Z. Juli t877.

Vorstehende Polizei-Verordnung wird konSmir genehmigt.
Der Ober-Präsident der Provinz Schlesien. von Puttkarner.

««-H k79J Breslau, den i8. Juni i877.
Bekanntmachung,

betreffend die get·chäftliche Behandlung der Polizei-Verordnungen.
Nachdem in Geruåß"heit der Provinzial-Ordnung vom 29. Juni 1875 an Stelle der Bezirks-R»

gierung der Ober-Präsident über die Art der Verkündigung orts-, amts- und kreispolizeilicher Verordnungen,
sowie über die Formen, von deren Beobachtung die Gültigkeit derselben abhängt, zu bestimmen hat, verordne
ich auf Grund des § 82 dieses Gesetzes und des Gesetzes über die Polizei·Verwaltung vom It. März
1850 wie« folgt:

I. Bezüglich der Form:
1. Der kreispolizeiliche Erlaß rnuß ausdrücklich auf das Gesetz vom it. März i850 und auf § 78

der Kreis-Ordnung Bezug nehmen und die Bemerkung enthalten, daß er mit Zustimmung des Kreis-
Ausschufses ergangen sei.

2. der amtspolizeiliche Erlaß muß außdrücklich auf den § 5 des Gesetzes vom it. März 1850 und
auf den § 62 der Kreis-Ordnung Bezug nehmen und die Bemerkung enthalten, daß er mit Zu-
stimmung des Amts-Ausschusses ergangen, oder im Falle der Versagung dieser Zustimmung, diese
Letztere durch den Kreis-Ausschuß ergänzt worden sei.

3. Der Erlaß der städtischen Polizei-Behörde muß ausdrücklich auf den § 5 des Gesetzes vom
U. März l850 Bezug nehmen und die Bemerkung enthalten, daß er nach Berathung mit dem
Gemeinde-Vorstande resp. dem Magistrate ergangen sei.

Jst zu den Erlassen ad 2 und Z die Genehmigung des Ober-Präsidenten ersorderlich, so ist die
Genehmigungst"lausel bei der Publikation des C«rlasses mit zum Ausdruck zu bringen.

Jn allen obigen Fällen muß der Erlaß ausdrücklich als Polizei-Verordnung resp. als Polizei-
Reglement bezeichnet sein, sowie die Androhung einer Strafe für deren Nichtbeachtung resp. eine �tI)inweisung
auf die betreffende Strafbestimmung des Straf-Gesetzbuches enthalten.

II. Bezüglich der Verkündigungs-Art. Die Verkündigung der kreispolizeilichen Crlasse muß durch
das Kreisblatt, der am-tspolizeilichen, gleichviel ob dieselben den ganzen Amtsbezirk oder nur einzelne Theile
desselben umfassen, durch das Kreisblatt und durch gleichzeitigen Anschlag, Aushang an den dazu in den
Gemeinde- beziehungsweise Gutsbezirken bestimmten Stellen erfolgen. Der Anschlag, Aushang hat minde-
stens 3 Tage zu dauern.

Die Verkündigung der von den städtischen Polizei-Verwaltungen ergehenden Erlasse in denjeni-
gen Städten, in welchen ein Stadt· oder Amts-Localblatt als amtliches Organ der städtischen Behörden
anerkannt ist, muß durch dieses, � in Ermangelung eines soeben aber ebenfalls durch das .Kreisblatt und
durch dreitc"igigen Anschlag � Aushang am Rathhause oder an der hierfür bestimmten Stelle erfolgen.

III. Die Gültigkeit der Polizei-Verordnung beginnt, sofern hierfür ein anderweiter Termin nicht
ausdrücklich festgesetzt wird, mit Ablauf des 4. Tages nach dem Tage, an weichem das betreffende Kreis-
beziehungsweise Stadtblatt ausgegeben und bezüglich der amtspolizeilichen Verordnungen, nachdem außer-
dem deren Anschlag (Aushang) während des ad II. vorgeschriebenen Zeitraums stattgefunden hat.

IV. Crachtet die Behörde aus besonderen Gründen es für angemessen, die von ihr erlassene
Polizei-Verordnung sofort in Kraft treten zu lassen, so erfolgt unter ausdrücklichem Hinweis hierauf die
Pnblikation durch Anschlag, Aushang, an der in der Gemeinde, beziehungsweise im Gutsbezirke dazu be-
stimmten Stelle. Ja diesem Falle erlangt die Polizei-Verordnung sofort nach dem Anschlage, Aushange,
gesetzliche Kraft.

V. Die rechtsverbindliche Kraft einer Polizei-Verordnung, die nur eine bestimmte Localität, einen
Weg, eine öffentliche Anlage, einen Maß und dergleichen mehr z�um Gegenstande hat, ist abhängig von der
Anstellung oder Anheftung einer die Polizei-Verordnung enthaltenden Tafel und beginnt mit Aufstellung
der Anheftung dieser Tafel an der hierfür bestimmten Stelle.

VI. Die sonst gebräuchlichen Arten der Publlkation von Polizei-Verordnungen durch Ausruf,
Vorlesen er. werden durch vorstehende Bestimmungen weder berührt noch ausgeschlossen, doch ist die Gültig-
keit der Polizei-Verordnungen von einer derartigen Bekanntmachung nicht abhängig.
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VII. Die Seitens der Königlichen Regierungen � in Betreff der Publikativn der orts-, amts-
und kreispolizeilichen Verordnungen -�- erlassene Anordnungen beziehungsweise Bekanntmachnng und zwar:

für den Regierungs-Bezirk Oppeln vom 23. Juni 1874 (Amlsblatt Seite 222),
für den Regierungs-Beiii«k Breslau vom i7. October 1859 (Amtsblatt Seite 253) und l5. März

l874 (Amtshlatt Seite i76),
für den Regierungs-Bezirk Liegnitz vom 28. Januar i874 (Amtsblatt Seite 34),

werden hierdurch außer Kraft gesetzt.
Der Ober-Präsident der Provinz Schlesien. gez. von Putttarn-net.

Namslau, den l3. Juli i877.
Abschrift theile ich den Amts- und Gemeinde-Vorständen des Kreises zur Kenntnißnahme und Nach-

a.chtung hierdurch mit.
le-. 279] , Namslau, den i4. Juli l877.

Die Veranlagung der Steuer vorn stehenden Gewerbebetriebe betreffend.
Nachstehend wird den Gewerbesteuer-Aufnahmebehi5rden des Kreises ein Auszug aus der ministeriellen

Anweisung vom 20. Mai er. zur Beranlagung der Steuer vom stehenden Gewerbebetriebe zur Kenntniß-
nahme und Nachachtung, sowie Vorlesung im nächsten Gemeindegebote, was demnächst öfter zu wiederholen ist,
mitgetheilt.

l. Wer den selbstständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes beginnt, dasselbe mag steuerfrei
oder steuerpflichtig sein, muß davon der Commuualbehörde des Orts, wo solches geschieht, vorher, oder
spätestens gleichzeitig mit dem Beginne, schriftlich oder zu Protokoll Anzeige machen.

Diese Verpflichtung tritt auch ein:
a) wenn Gewerbetreibende, welche ein nach Mittelsäi3en besteuertes Gewerbe neu anfangen, wenngleich sie

bis dahin ein zu derselben Steuert«lasse gehöriges, aber anderes Gewerbe betrieben haben;
l)) wenn ein Gewerbehetrieb ohne wesentliche Aenderuug von einer anderen Person als dem bisherigen

Gewerbetreibenden fortgesetzt wird, z. B. im Fall der Be-rerbung, Verpachtung oder Veräußerung
des Geschäfts.

Die Aufnahme besonderer Protokolle über mündliche Anmeldungen kann vermiedeu werden, wenn
die Unterschrift des Anmeldenden in dem Notiiregister, bezw. dem Ver·;eichnisse der An- und Abcneldungen
in der Spalte »Bemerkungen« oder in einer besonderen Spalte hinzugefügt wird.

2. Jn gleicher Weise ist Auzeige zu machen von Demjenigen, welcher:
a) sein bisher steuerfreies Gewerbe in solcher Weise ausdehnt oder ändert, daß dasselbe dadurch steuer-

pflichtig wird, z. B. durch Vermehrung der Zahl der Gel)ülfen oder Lehrlinge, durch Einrichtung eines
offenen Lagers fertiger Waaren, durch Vermehrung der Zahl der Webestühle über 4, durch Ver-
mehrung der Zahl der vermietheten nröblirten Zimmer über 2, durch Benutzung der Schifssfahrzeuge zur
Beförderung fremder Waaren, durch ?lnschaffung eines zweiten Pferdes zum Betriebe des Fuhrmannsgewerbes;

b) fein bisher schon steuerpflichtiges Gewerbe in solcher Weise ausdehnt oder ändert, daß dadurch die
Verpflichtung zur Entrichtung einer neuen Steuer oder einer erhöhten Steuer begründet wird, z. B.
durch Beuutzung einer in seiner Tragfiihigkeit vergrößerten oder eines neu erworbenen zweiten oder
ferneren Schiffes zum Betriebe des Schiffergewerbes, durch Beginn des Kleinhandels mit geistigen
Getränken als Nebengewerbe, durch Errichtung eines zweiten oder ferneren Leidens oder Comptoirs,
durch Verbindung eines zu einer anderen Gewerhesteuerklasfe gehörigen Gewerbebetriehes mit dem
bisherigen, durch Frilhe.lten von dem betreffenden Handwerker fremdartigen Gegenständen;

e. sein bisher steuerpflichtiges Gewerbe in solcher Weise einschränt·t oder ändert, daß dadnrch ein Anspruch
auf Befreiung von der Steuer oder Minderung derselben begründet wird;

il. sein bisheriges Gewerbe einstellt, ohne Unterschied, ob dasselbe von einem Anderen fortgeführt wird oder nicht.
Z. Wird das Gewerbe von mehreren Personen, oder von einer Aktien- oder ähnlichen Gesell-

schaft, oder einer Corporation betrieben, so ist ersteren Falles jeder Theilnehmer, letzteren Falles jedes
Mitglied des gescl«äftsführenden Vorstandes zur Anzeige verpflichtet. Hat jedoch Einer der Verpslichteten
die Auzeige gemacht, so werden dadurch die gesetzlichen Folgen der Unterlassung für die Uebrigen ausgeschlossen.

4. Die Unterlassung der rechtzeitigen Anzeige wird gegen den dazu Verpflichteten, sofern das
begonnene Gewerbe steuerpflichtig ist, mit der Strafe der Gewerbesteuer-Hinterziehung geahndet. Sofern
das begonnene Gewerbe nicht steuerpflichtig ist, wird die unterlasfene Anzeige in Gemäßheit der §§ i47
und 148 der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni i869 bestraft. In den Fällen ad 2c. und d. hat die
Unterlassung der Anzeige die Verpflichtung zur Fortentrichtung der Steuer zur Folge.

5. Bei der Anmeldung von Gewerben, welche regelmäßig nur während eines Theiles des Jahres
betrieben werden, sog. ruhende Gewerbe (z. B. Gasiivirthe in Brunnen- und Badeorten, Bauhandwert"er 2c.),
sowie bei der Anzeige, daß ein solches Gewerbe auf dem stenerfreien Umfang eingeschränkt sei, ist dem
Gewerbetreibenden zu eröffnen, daß, wenn er im Laufe des Steuersjahres oder in dem auf dasselbe folgenden
Jahre sein Gewerbe beginnen, bezw. im steuerpslichtigen Umfange wieder betreiben sollte, die Steuer nur
als gestnndet anzusehen nnd für den Zeitraum seit der Abineldung bis zum Wiederbeginn nacbzuzahlen sei.

6. Die Cvrnmunalbehörde hat innerhalb dreier Tage eine schriftliche Bescheinigung über den Empfang
der An»zeige a(l I und 2 zu ertheilen. Die Anzeigen sind bei der Ortsbehörde zu bewirken.

Durch die Anzeige bei der Polizeibehörde wird der Verpflichtung nicht genügt. wenn nicht der
Gemeindevorstand zugleich die Funi·tionen der Ortspolizeihörde ausübt.

7. Jst die Ausübung des beabsichtigten Gewerbebetriebes von Ertheilung einer polizeilichen Legi-
timation oder Concession abhängig, so hat der Anmeldeude dieselbe gleichzeitig vorzulegen. Wird aber der
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Nachweis der polizeilichen Erfordernisse nicht erbracht, so hat der Gemeindevorstand zwar bezüglich der
Besteuerung das Weitere zu« veranlassen, den Anmeldenden aber schriftlich oder zu Protokoll dahin zu belehren,
das; durch die Anmeldung zur Besteuerung der Verpflichtung zur Erfüllung der polizeilichen Vorschriften
bezüglich des Beginnens, bezw. der Ausübung des Gewerbebetriebes nicht genügt werde. Der Gemeinde-
vorstand hat ferner der competenten Polizeibehörde, wenn er deren Funktionen nicht selbst ansiibt, hiervon
Kenntniß zu geben.

Uebeihaitpt haben die Communal- und Polizeibehörden durch gegenseitige Mittheilung und durch
Belehrung der Gewerbetreibenden dahin zu wirken, daß der Anmeldepflicht Genüge geleistet wird und
Contraventionen möglichst verniieden werden.

8. Diejenigen Gemeindevorstände, welche nicht gleichzeitig Veranlagungs-Behörden sind, haben
alle bei ihnen vorkommenden An- und Abmeldungen in ein Verzeichnis; nach folgendem Muster einzutragen
und bis zum 8. jeden Monats an die Veranlagungsbehörde zu befördern.
MUstkk U« Veranlagungsjahr is

V e r z e i eh n i se
« der beim stehenden Gewerbe vorgekommenen An- und Abmeldungen.

« DesGi«Jki»FkBkI-�;EiiZE;ij5F-«« "·; ,ch « D J« -» D - - " "
s Wohnort ei« mmg Absendung

N U M S bezw. Ort der des
» gewerblichen J ·· »· �Und Niederlassung Gm»mbe meldung

V0km1me. (Strasze und betriebes. an de»
, «» Haus-No.) - Landrath. ·» ,

7 i 8

No.

ung.

ng.

der An-
[3czjv·Abz BImCrkUng.

!-« Laufende

P Anmed

Abmedu

, 2. 3. 4. 6. . .

, Bemerkungen
l. Die vorkommenden An- und Abmeldungen sind nach der Reihenfolge ihres Einganges einzutragen.
Z. Bei Beförderung der Meldung an die Veranlagnngsbehörde (in der 4. Abtheilung an den Landrath)

ist der Tag und Datum aus Spalte 5 bezw. 6 und die Nummer der Eintragung aus Spalte 1 anzugeben.
Z. Im Falle die Anmeldung mündlich geschehen ist, kann die Aufnahme eines Protokolls durch die

Unterschrift des Anmeldenden in Spalte 8 erseht werden (vergl. ad i litt. b. letzter Absatz).
4. Stimmt die Firma nicht mit dem Namen des Geiverbetreibenden überein, so erfolgt die Eintragung in

Spalte 2 in der Weise, daß die Firma nnd darunter in Klammern die Inhaber namentlich aufgeführt werden.

280l Namslau, den 23. Juli l877.
Betrissr die Aufstellung der Urliften der zu Geschivorenen pro it-IS wählbaren Personen.

Die Magistra"te, Guts- nnd Gemeiiidevorsteher ersuche resp. vei·anlasse ich hiermit, alsbald
mit der Aufstellung der Urlisten derjenigen -personen, welche im künftigen Jahre zu Gescbworenen
nsahlbar sind, vorzngehen, und diese Listen (wozu Formnlare in hiesiger Buchdrucl�erei vorräthig sind)
bis spätestens zum 25. August er. event. Negativ-Atti-st hierher einzureicl)en.

Hierbei bemerke ich Folgendes: Jn die Listen sind alle diejenigen Personen aufzunehmen,
welche bei Entrichtung von Einkommensteuer oder Zahlung von jährlich mindestens 48 Mark Klassen-
steuer, oder 60 Mark Gtundsleuer, oder 72 Mark Gewerbesteuer, die Eigenschaft als Preuße besitzen,
30 Jahr, aber nicht über 70 Jahr alt sind, im Vvllgenusse der bürgerlichen Ehrenrechte sich befin-
den, lesen und schreiben können uiid wenigstens ein Jahr im Gutsbezirke oder in der Gemeinde,
wo sie sich aufhalten, ihren Wohnsitz haben; ohne Rücksicht auf den vorangegebenen Steuersatz
find aufzunehmen: Die Recbtsaniväite und Notare, die Professoren, die approbirten Aerzte und die-
jenigen Beamten, roelche unmittelbare Staatsdiener sind, oder ein jährliches Einkommen von l500
Mark beziehen, sofern sie nicht zu den durch § 63 des Gesetzes voni Z. Januar l8t59 (Ges.-S.
S. 25) ausgeschlossenen Kategorien gehören.

Bei Aufstellung der Lilien ersuche ich, mit der größten Sorgfalt zu verfahren.
Bei denjenigen Personen, weiche sich nicht qualificiren, sind die Gründe dafür anzugeben,

z. B. ist schwerl)örig, erbiindet, kann nicht lesen und schreiben, spricht nur poinisch, leidet an erheb-
lichen, andauernden oder oft wiederkel)renden Gebrechen. Letztere sind ebenfalls mit anzugeben.
.-I Ists Namslau, den 25. Juli 1877.

Die Guts- und Gemeinde-Vorstände erhalten mit dem· heutigen Kreisblatt die Ausmusierungs-
und Ersatz-Reserve-Scheine I. und II. zur sofortigen Aushiindigung an die betreffenden Mannschafteii.
M Ists Namslau, den 23. Juli 1877.

Der her;ogliche Pächter Herr Simolek in Hönigern ist als Amis-Vorsteher-Stellvertreter für diesen
Amtsbezirk ernannt und als solcher vereidet worden.
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-U,Y93.l Namslau, den 23. Juli l877.
Der herzogliche Pächter Herr Karkowski in Saabe ist als Amts·Vorsteher-Stellvertreter für den

Amtsbezirk Minkow-sit) ernannt und als solcher vereidet worden.

-DE kS4J Namslau, den 25. Juli l877.
Der Bauer Johann Stoschek zu Strehlitz ist als Ortcterheber für Strehlitz III. gewählt und als

solcher vereidet worden.

-I 2851 Namslau, den 23. Juli 1877.
Der Bauergutsbesii,-,er Gottlieb Hnnusa in Polnisch-Marchwitz ist als Schulvorsteher der vorgenanuten

Schulgemeinde gewählt und als solcher vereidet worden.

Der Kbnigl. Landrathe. Saliee Contessa.

S t e ck b r i e f.
An dem Arbeiter Joseph Nawroth aus Klein-Kosel hiesigen Kreises, 27 Jahr alt, evangelisch,

soll eine wegen Diebstahls erkannte Gefängniß-Strafe von 3 Tagen vollstreckt werden. Sein gegenwärtiger
Aufenthalt ist unbekannt, und ersuchen wir, denselben an uns oder an die nächste Gerichtsbehörde, welche
uns hiervon Kenntniß geben wolle, abzuliefern.

Polnifch-W-artenberg, den 27. Juni l877.
Königliches Kreis-Gericht.

, - - - , �-«-·.-;-- , ---T �.·----«; »- ---�.;·�-«· »·-«·-·» - - , , , . , ,-- - --i-

Allgemeiner A!nzeiger.
Nothwendiger Verkauf.

Die dem Stellmacber Heinrich Glanz zu Herzberg gehörigen Grundstücke:
l. die Angerhäuslerstelle No. 26 zu He-rzberg,
2. das Ackerstiick No. 43 zu Prosd.tau

sollen im Wege der nothwendigeu Subhastation
am 7. September I877, Vormittags 10 Uhr

in unserem Gerichtsgebäude, Parteienzimmer Nr. l, verkauft werden.
Zu der ».)lngerh(iuslerstelle No. 26 Herzberg gehören keine der Grundsteuer unterliegende

Ländereien, dieselbe ist aber zur Geba·udesteuer nach einem Nut3ungswerthe von 24 Mk. veranlagt.
Zu dem Ackerstiick No. 43 Proscl)au gehören 84 «Llre 30 Quadratmeter der Grundsteuer

unterliege-til«-e Landen-ien und ist dasselbe zur Gruudsteuer nach einem Neinertrage von l3 Mark
86 Pf. veranlagt.

Auszug aus der Steuerrolle und dem Grundbuche, etwaige Absch(itzungen und andere das
Grundstiick betreffende Nachweisungen, sowie besondere Kaufbedinguugen können in unserem Bureau II.
eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite, zur Wirksamkeit gegen Dritte der
Eintragung in das Grundl)uch bediirfende, aber nicht eingetrageue Realrechte geltend zu machen
haben, werden hiermit aufgefordert, dieselben zur Vermeidung der Pra«clusion spätestens im Ver-.
steigerungstermine anzumelden.

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlages wird am 8. September l877,
Mittags l2 Uhr ebenfalls hier verkündet. Königliches Kreis»-Gericht.

Nams1au, den 13. Juli t877. glitt Subhastation«-tliii)tkr.

f Bekan.ntma.ehimg.
Der Antrag auf Subhastation des dem MiilIermeister Gottlieb Stock gehörigen Grundstiickes Nr. 68

Droschkau ist zurückgenommen worden. Die T«ermine am 5. und 6. September 1877 werden aufgehoben.
Namslau, den 17. Juli 1877. Köuigl. Kreis-(C3erichlJ.

per SnbhastationH-tlici)ter.

B-ekauntmael)nug.
Jn der Mikosch�schen Subhastationesache von No. 8 Hönigern ist der auf den 19. Juli 1877 anbe-

raumt gewesene Bietungstermin
auf den l3. September l877 Vormittags I0 Uhr

in unserem Gerichtsgebäude, Parteien-Zimmer No. l, verlegt worden.
Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlag« wird am 14. September l877, Mittags 12 Uhr

ebenfalls hier verkündet. KöIIc I. KkXW-GUkcht·
Name-lau, den 20. Juli 1877. per Yulihaflntions-Ill·o)tec.
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Polizei-Verordnung.
Auf Grund des § 5 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 wird

nach Berathnng mit dem Magistrat folgende Polizei-Verordnung erlassen:
Alle diejenigen Fleischer, welche ein eigenes concessionirtes Scl«)lachthaus nicht besitzen, wer-

den hiermit angewiesen, zum Schlachten nur die denselben überwiesenen concessionirten Schlacht-
stätten zu benutzen.

Zuwiderhandelnde unterliegen einer Geldstrafe von 9 Mark event. Z Tage Haft und wird im
Wiederholuugssalle aus Grund des § 15 der Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 186I) die Fortsetzung
des Gewerbebetriebes untersagt.

Namslau, den 23. Juli 1877. Die Polizei-Vkkwqttqug«SBekanntmachung. J
Es ist schon wiederholentlich seitens der Vorschuß:Vereins:Verwaltung durch Kreisblatt-

Bekanntmacbungen daran erinnert worden, daß die Mitunterzeichner der Vorschuß- (Sola-) Wechsel
(Bürgen) dem Vereine gegenüber fiir die ganze gesetzliche Giiltigkeits«3i-it des Wechsels, � resp.
bis zur Abzahlung desselben innerhalb dieser Zeit, � für denselben verhaftet bleiben. �� Es liegt
daher allein im Jnteresse der Burgen, sich von den in der Zn)iscl)euzeit erfolgendeu Prolongationen
des Wechsels in Kenntnis; zu setzen und dieselben zu eousentiren. � C·rfolgt eine Consentirung,
entweder persönlich im Amtslokal, oder schristlich, nicht, so wird jederzeit stillschweigend erfolgte
Zustimmung zur P1olongatiou angenommen, was wohl zu beachten ist.

Namslau, den 21. Juli 1877.

Der Vori«chuß»-Verein, ringen. (E3-ctcoff-eiIfchaft.
N. Ploschke. K. Szyszka. H. Richter.

Um mit meinem großen Lager, als:
Oberhemden, Arbeitsi1emden, Vorl)emdchen, Einsåi3e, Uuterlieinkleider, Kragen und
Stulpen; few« für Franc« und Kinder: Hemden, Uuterröcke, .Beinkleider, Alpaeca-, Liister-,
Kattun- und Negliae-Jucken, .Kinder-.Kleidchen, Schürzen, Tasche1stiicher, Handschnhe,
Strümpfe, Socken 2c.,

zu räumen, e1npfel)le dasselbe zu den billigsten Preisen der giitigen Beachtung.
«( O

J dCl1lIItZ61«, vor dein .K«rakaner Thore.
Einen großen Posten

Elsasser Sl)irlings, Cl)issons und Hemdkntuche
offerire zu sabelhast billigen Preisen.

s. BE(-ils(-,I0wsIcy.
Dkesol1-Maschinen fii1« HE1,n(lTisu«II("I««(«)li3IZe�lb«e«l;�j«FJ1I

sI)0(5jEI1jlJZj-II, 19 ver-sobie(lene Arten in 48 vers(:bie(lenon Gt·össon.
Von l20 M-n·li -in bis zu 1500 Mark, allen Verhältnissen entspreol1en(1.

Dienst- (J0ssssts-Is(«tl(-stets.
55,0()0 ll«liisobinen verkauft bis Ende 1876.

86 goldene, silberne ancl llI«on2e-llle(laillea als erste l�t«eise aus allen Ländern tles 0oaiiaenis.
28 Es«-en-I)-«Z)!o7«e.

Neue jllust1«irie l(atuloge, soeben erschienen, werden ans Wunsch gt«alis gesandt.

J » IIOO«s««sC«,i Dc«sS, 1l1iisol1jnent«31I)�1»f«jlc«31»J1(1 lEJiszs»eF1sztz-,jiesseg;·eiz lfstksIgF»ss»IggIegIgs»ss.
Eine Parthie

gkslki�iflk Mvl)uiks � vorzi1glichfter Qualität �
das Meter å (I5, 75 nnd 90 Ncicl)eps., kann ich als ganz besonders
preiswerth empfehlen.

»   J Z. «J3iel8clioto8lå9.J  röI fes Lcl ed, eI1IPli««hIk bllllglIs ; - JR«9msch«m«« «« « «« solnnizer.
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«§�s-«w«- P--are-est--·
llllittel zur Beseitigung und Vei«liiitung von l(esselsteinbil(lung.
l)ies Pi·ä1)ai«at ist bislier init sichereni Erfolg in Grossl«)ritannicn und den Vereinigten

Staaten angewandt worden uii(l hat eine iil)erraschend giinstige Wirkung gelial)t in l«�åilleii, wo
bis daliin alle Mittel, den I(esselstoin im Dai"npflcessel Zu Zei·stiireii oder zu verl«iiiten, erfolg-
los geblieben sind.

Die Haii1)tvortheile, welche aus der Anwendung entstehen, sind:
1. Die Bildung von l(esselstein ini Danipflcessel wir(1 beseitigt u. vollständig verlii·itet.
L. Eine grosse lsJrs1)ariiiss an Kohlen.

I-PL-I

verl)reiinen können.
5.

. 1«Jl)enso aii Arl)eitslohii, weil das Al)klopfen des l(esselsteins niclit mehr nöthig ist.

. G-rosse Isrsparniss an Kapital, indein die von I(essclstein freien Platten nicht

Die durcli lteiiiigung (les Dani1)fkessels n(")thige Unterbrechuiig der Arbeit
wird (lurch die Anwendung des Scale Preventer beseitigt.

6. l«JxI)losioi«ien werden verlii·itet.
Das l�i«iiparat eiit-liiilt iiichts, was irgendwie scliädli(k-l1 auf Metall wirken kann.
Für die Wirl(sanil(eit des S(-.ale Preventei· leiste icli Garantie, wenn dasselbe It. Cre-

brauclis-Ai«iweisiiiig, welche ich auf Wunsch gratis und tranco zuseiide, angewandt wird.

NiIIi1s1i«1· » v. collani jiinior.
Auction.

Sonnabend den 28. Juli r. Vor-
mittags 9 Uhr sollen vor resp. im
Auctions-Locale des hiesigen Königliche-n Kreis-
Gerichts

1 Dreschmaschine, I Siedemaschine, 2
Nähmaschinen, I Pferd, I5 Mille Ci-
garren, 3 eiserne O-efen, 2 Wie-ner Kasse-
mascl)inen, 10 Stück Gardinenftangen,
1 Kochapparat, I broncirte und l sil-
berne Uhr, I Rollwagen, i Paar Sei-
tenblatt-(-8)eschirre, I Waarenschrank-
4 Repositorien, I Ladentafel, 16 Paar
neue Stiefeln, 1 Steppdecke, 1 Tisch-
Decke, 3 Klei"derschränke, 1Wäscheschrank,
I Sophatisch, 1 Sopha und mehrere
andere Mobilien

gegen gleich baare Zahlung vcrsteigert werden.
Namslau, den 20. Juli 1877.
Eifer gerichtliche 3uctions�C!LotniiiiIsarin5.

Garben

Bekatmtmachung.
Es sollen im hiesigen Forite Kiefer- und

Eichen-Schwarten, Rand!-retter, Brettab-
schnitte &c. in kleineren und größeren Parthien
meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verkauft
werden, wozu auf

DJkontag den 20. August 1877
Vormittags von 9 Uhr ab

Termin anberaumt ist. Kauflustige werden hierzu
ergebenst eingeladen.

Grembeniner Forst, 17. Juli 1877.

Die 3sorsive·rwaltung.« saac Landau.

Iagdvcrpachtung. D
Die hiesige Geineindejagd mit einem Areal von

1629 Hktar 54 Are 60 Quadratmeter wird Dou-
nerstag den 2. August c., Nachmittag
It, Uhr im Goletz�schen Gasthause auf drei Jahre
n1eistbietend verpachtet werden, wozu Jagdliebhaber
eingeladen werden.

Glausche, den 9. Juli 1877.
Der Gemeinde-Vorstand.

Eifeeelmhufchienen W
« Träger nnd Säulen
zu Bauten offerirt sehr billig

Eiseuhandlung J()s6k« F1�·å-lIl(9I.

Dacbpappen nnd Tl)eer
sowie auch Dacbfpliefzen

«MPfT«h« E. W. Werner�s Wwe.

ZU haben bei  0I)iiZ in Namslau:
".«�e.«Is-i-.- neuen

gSeieri11ä.r�(Hes ehe
» mit den dazu gehörigen

Motiven, 3,lnftrulmonen um! gie.gle1nenis.
Zum praktischen Gebrauch für

Verwaltung«:-Beamte , Yol·izeiverwaktet ,
;Ekn·tts- und Gemeinde-Vorsteher, glic-
dtzmac- u. Beteriniirlieamte, F:ljierärzte,
Hti)iil3nng5-Fiommissarien u. -,iaudwirthe

von

Dr. Ewald Wo1kl�,
.Königl. Regierungs- u. Medizinalrath in Breslau.
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Aachener u. Münchener Feuer-Vers.-Gesellskh.
Nachdem der Wirthschaft-S-Jnspektor Herr Julius Kalusche in N«amslau die Agentur der

Gesellschaft niedergelegt hat, ist dieselbe Seitens der Direktion
dem Kaufmann Herrn  I(iI1kIst il! NiIll1sIEl-U

übertragen worden. Indem ich dies hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringe, bitte ich ergebenst,
sieh in Versicherungs-Angelegenheiten fortan an Herrn hinaus wenden zu wollen.

Vres-lau, am 17. Juli 1877.

A·  Hauptagent.
Maekiener und J-Uiineliec1er J"«eueroerI)ieY1erc1ngs-GefelTsek1aft.

Gcstiftet IS?-H.
Grnndkapital . . . ·. . . . . . . . . Mark 9,000,000 �
Prämien- und Zinsen-Einnahme für 1876. . . ,, 7,414,507 � 10
Prämien-Ueberträge . . . . . . . . . . ,, 1(),329,(r563 �� 40

Mark 26,744,170 «� so
Versieherungen in Kraft am Schlusse d. J. 1876 Mark 4,290,137,564.

Mit Bezug auf vorstehenden Geschäfts-stand der Gesellscl)aft empfehle ich mich sowohl zur
Vermittelung von Versicherungen gegen Feuersgefahr auf Gebäude und bewegliche Gegenstände, wie
auch zur Ertheilung jeder näheren Auskunft und bin bei Anfertigung von Anträgen gern behilflich.

Agentur Na1nslau, am 18. Juli «1877.

I-k«Z««k-«« End-es.-.s«c- «- -" O

Halt. Jäger-Heri11ge,
Jst. Mat1es-Heringe

empfiehlt von neuer Znsendung in feiner Qnalit6
b"ll" l "� is« »Es It. x§SeI«s»s

T-·�;1�-�«--���,,j·-. - I O O «« T;

Zix Bauten offert3:t·b1lligst
Zt·penhal;·I1senIenen,

fragst, Saaten, Walz-
u. Fscl1m. Eisen,

ra!1tnägel
in allen Dimensionen

; Des. ssFSeI1l«(EI(l.
Walz- und 4:gefchmicde«-

fes Eifers, �BIcclj, Platten,
2Ofenthiiren, ·Ofenr-öhrc-«,
Draht- und gcfcl3«niiedcte
Nägel er. empfiehlt sehr innig
» .I. C. l-le-mnann.

StvppelrülIcnfaInctI
«Mpfsch« E. W. Wer110r�s Were. l

E Zu» verkaufen J
fur 40 Thaler:

Ein Bettfedn«-Dan1pf-
Reinig1mg»J-Apparat

neuester Con;.ruetie-n incl. Aufstellung U.
Erternuug; für jede Person geeignet und
leicht zu betreiIsen. »

Ein guter Erwerbszweig sur Witwen,
oder Nebenerwerb für (8)esehafts-Leute.
Wo- sagt die.(HJPePs» ·. . »»

Beste-n

Gebir«g8 � JT3in1beerI)(1ft
sowie ).. . ) is« . ) .

oorzugktekIen «!s«I:Ie1cIeIItg
zum Eint(-;-gen der F·rüeE)tc

«MPsi«�h« Wilhelm K1nast.

Dir- DIE-:-blIIie-de1«lage
der Cr«ctI,3!tIskg1ct�VZec!?tc-zOdc«1�-
Ufer--�ZNt«iblc ä«sfindet fis) jetzt
km dem ft«iik)-even.Poftz·zedätsde.

A. D. I-letnematIn.»
Nebst Beilage.



Wenige zu No. 30 des »lIamslankr z.iriisblattks.««
Donnerstag, den 26. Juli 1877.

)- - ) ·)
-Lichtes; s -ilIunig8� EXtrael
ist nach neneft. Forschungen mediz. Autoritäten
al1�einige5, sicheres diiit. ZItadical-Mittel bei
,Hal5srl)ivindsurljt, »Lnngenleiden (Tubei-cu-
tofe, Abzehi«ung, Brustlrankt)eit), Wagen-,
Darin- und 23roiui)ial«-gatartlj (Husteu mit
Auswurf, 3;Riirl·renmarlisrl)ivindsurt)t, «;istljma,
Z3l«eiilsz)s ruht, allen «;3chivächezustiiiiden (--a-ne at-
lich nach schweren Krankl)eiteu). Kisten von 5
F-lacon an Ei Fiacou 1V-« Mark excl. Verpackung
versend. ne. Gevrauchsanw. ; Hnl«tnngs KUtnys-
Anstalt, Berlin W., Verlang. Gentl)iiier Str. 7.
Aei«ztl. Brocl)üre über Kuiut)»3-Kur liegt jeder
Sendung bei.

Yo alle Mittel erfolglos, mache man
vertrauen-voll den letzten Versuch mit Fin-
my5, Heilung wird der Lohn sein.

Bei Held in Neu-Ulm (Bahern) ist er-
schienen, in allen Vuchhandlungen, sowie bei allen
Buchbindern zu haben:

Der neuesten sit-;-file
wunderbare z9ropl)ezeinngen

und Ers(ijeinnngen
über die großen Ereignisse gegenwärtiger

Zeit und der nahen Zukunft.
l877 und 1878.

K« Preis It) Pfennige. ·ZE
Ja Sprache und Inhalt weit verschieden von dem

hundertjährigen Schäfer Thomas nnd anderen ähnlichen
Prophezeiungesi, weiß die neucste Sibylle den Vorhang
der Zukunft vor unseren erstaunten Blicken anfzurollen und
im alten Prophetentone, das was unaus3bleiblich kommen
wird, zu zeigen. Tief dringen ihre Worte zum Herzen, hier
ist kein Kannegief;ern, hier sind keine»abgedroschenen Redens-
arten, hier ist tiefer Ernst und l;ittere W»ahrl)eit·, aber
Niemand zweifelt daran, denn wie der erste Theil der
neuesten Sibylle bis jetzt in ·Erfullung gegangen- also
werden sich auch die Prophezeiiingen ihres zweiten Theiles
vor unseren erstaunten Augen abspielen.

MPO&#39; Wiederverkäiifcr erhalten be-
deutenden Nabatt.

I&#39; Jeden ?Bandwnrm K
entfernt in 3�4 Stunden vollständig schiuerz- u. gefahr-
los; ebenso sicher beseitigt »Vlrtchsnklst, Tt«tnIl·sttcht, Ma-
geiikraiupf- Epilepne, VeitStauz und Flecl1ten �� auch
brieflich: I70I3t, Arzt zu Croppenstedt.
&#39; H - -Z«-"�··s««""«·�"··«""·«···3·«"·"·"·70-���«

Ein -chw-irzmelmall
ist zu verkaufen beim

Schuhmacher II. S(.�IIIIII(Ic.-�-.�;�-ja-1--H·-� «-1· �1«�«�j�; -T

Bonanets-
u. Torten-You:-irre

empfiehlt o. I-.

- Lin alle Hieran!-.en!
Leset das große Krankenbuch »der Tempel

f der Gesundheit!« Es werden darin keine Ge-
heinnnittel empfohlen, vielmehr auf eine Heil-

, methode l)ingemiesen, die fchon Tausende geret-
» tet hat. Durch E. Schlesingel&#39;, Berlin s.,
 Neue Iacobsi«r. 6 für l Mk. zu beziehen.
.

is  
Uent1«iil-A11110ncen-B11reau

der

deutschen Zeitungen
Actien-Gesellschaft.

Berlin W» Mohrenstraße 45,
« Finale: Breslau,

l. Carlsstraße 1.

Unser Zeitungs-Verzeichniß ist soeben
durch den

ersten Nachtrag
vervollsta"ndigt worden und steht den ge-
ehrten Jnferenten gI«ntjs U. kk8«ll(30 zu
Diensten.

Wir befördern
il

» ,,ltnnancen
» an fämnitliche hiesige und auswr"irtige

Zeitungen, Zeitschriften &c. bei unparteiischer
Auswahl der Blätter unter Garantie der
gewifsenhaftesten Berechnung. Voranfchläge

gratis.
I

schwarze schreib- und C0pir-I)inte, vi0lctte,
rathe und blaue l)inte in Plaschcn, sowie
auch schwarze und blaue I)intc nach dem
lllaass;

Briefpapier un(1 C0uvcrts in allen Grössen,
beides zusammen auch in Cart0ns;

stahlt«e(lern in grosser Auswahl;
schwarze, r0thc, blaue un(l grüne Iirci(len,

weisse un(l blaue stangcnl(1-eitle, schiet&#39;er-
stikte, Bleistit�te , Haltet-, sicgellack,
0blatcn;

tliissigen Leim, Bureaugummi, I«cimpinsel;
N0tizbiicher, schreibe- nnd C0nt0biich0r in

allen Grössen;
B0uquets- und �l�0rtcn-Papiere, spitzenb0rten

in Schranke;
eGratulati0nsl(artcn und Pathenbriefc, die

neuesten Muster in grosser Auswahl,
empfiehlt einer gencigten Beachtung

»  CI. 02D«-.
s50�200 Mark

sind sofort auf Sicherheit zu vergeben. Vom wem,
ist in der Erped. d. Bl. zu erfragen.
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Gem in verschiedener Höhe ist auf Grund-B
besitz und gegen gute Sicherheit

b»Clld eVent. später zu vergeben. Näheres durch
die Exped. d. Bl. zu erfragen.

sind auf ein ländlichee Grund-
« stiick gegen genügende Sicher-

hrit bald zu vergeben. Von wem, ist in Erpedition
d. Bl. zu erfragen. «

Zu haben bei (). 0pitZ is: Namsla11:
)- F, -Lmclner8

8ommer J3akrpkan
der

schl?esisrl)eni Etisenlialjnen.
» Preis 20 Pfg. »

  lllustrirte«- »

Frauen-Zeitung.
Ausgabe der ,,lVl0tIesn»(elt«

«- mit Unterhaltungsblatt.« B » -B G-esasnmi-.4utlage
-  allein in lIeLtselilantl 245,000»

. Erscheint alte 8 T�sr»r;e. «

Vierteljäbrlich M. 2,50.
J jährlich: 24 Nummern mit Moden und Handarbeiten,

gegen 2000 Abbildungen enthaltend.
l2 Beilagen mit etwa 200 schnittmustern für alle Ge-

genstände der �I�oilette und etwa 400 Muster-Zeiel1-
nungen für Weissstickerei, s0utacl1e etc.

2 G 0l «rt Modenlcu ier

I;:«-·«-H

«-
 Js-

S -.«:�.«-E-«.-.

1 rosse e on e p .
24 reich illustrirte lJnterbaltungs-Nummern.

Gras-Je Ausgabe. viekte1jahk1ich M. 4,25.
Jäl1rlieh, ausser 0bigem: noch 24, im Ganzen

also 36 c·olorirte M0denkupfer, und 24 Blätter mit
bist0rischen und Volks-Trachten.

Die ll10denwelt.
J ishr-lich: 24 Nummern mit Moden und Handarbeiten,

sowie 12 schnittmuster-Beilagen (wie bei der
Frauen-Zeitung),

kostet vierteljährlich M. 1,25.
I« Ab0nnements werden in Namslnu in der 0pitz-
.sehen Buel1druelIerei und von allen Buchhandlungen
und P0stanstalten jederzeit angen�on1men.»

Die der Ver"wittw. Johanna Krell von mir
z»ngef«iigte Beleidigung widerrufe ich hiermit und leiste
derselben Abbitte. » «

"«Ecker«gvorf. Johanna Schwarz.

Ein niichterner, zuverlässiger
Bierfahr-er i

2�7

kann sofort antreten.
A. Ilaselbai3l1, Brauereibesltzer. »

4.........-

Ein Knabe,
welcher Lust hat die Handlung zu erlernen, wird
für ein Spezerei- und Schnitnnaaren-Geschäft zum
baldigen Antritt gesucht. Zu erfragen in der
Exped. d. Bl.

[Vermiethung.] In meinem Hause ist die
1. Etage, welche von Herrn Premier-Lieutenant
von Schalscha bewohnt wird, vom 1. October
ab ganz oder getheilt zu vermiethen.
- .     .-»s9xxg-.F«jtiv-

Dem geel)rten Publikum von Namslau und Um-
gegend die ergebene Anzeige, daß ich mit meiner
besirenommirten

Gperetten-C),esel«l?schaflam OrteÆe�its eingetroffen bin, um einen
»� Cyclus H
. O )non nur b FHorIleElungen

zu geben.
Als Novitäten kommen zur Ausführung:

Hani weint, Hansi lacht.
Der Liebe-3trank.
Mannschaft am Bord.
Zaubergeige.
Flotte Bursche.
Gräfin Gaste.
�s Liesel.
Mein Trompeter für immer.

Jch wage daher die Bitte an ein kunstsinnige-B
Publikum, mich auch hier giitigst unterstützen zu wollen»

Namslau, den 24. Juli 1877.

- O- !1(3.1k1yeyI123I-.s-«--Disscis-.

Tl)eater in Namslau.
Donnerstag: Hanf weint, Heini lacht.
Freitag: Wie Hauvergkige.
E.-onntag: Watte-Solon Z. Klasse. Passe.
-� Ein molIkrneH WicnI1miidkl)cn.

Donnerstag den 26. d. M.

"z;T5urIJlaliendbrot und
F-slecscl)au5scljielien,

wozu ergebenst einladet  Seemqm1,

Donnerstag den "26. J-like.
  In» der Ftiefertja»ide.

Si-«» Sche1bcn-SchIeßen
um SchWeiUesieifch, sowie zum

ladet ergebenst ein

J. Pech, Restauratenr.
: � � B Dieses Blatt erscheint wbchentlich«einmal:Dd�n;1«ErZTagD, für den toierteljährlichen Pränumeration·s "reiZl�vszon
60 Pf» in�s Haus. geliefert 70 Pf. � Die Inserti·negebiihren »betragen 10 Pf. für die gespaltene ;-Teile aus
kleiner Schrift, größere Schrift wird nach Verhältnis; berechnet und» bei Wiederholung eines und desselben Jnserates ent-
iptechender Ruban gewährt« Yie Expedrtwn des Anat-5kauer «Firer5bkatte5.

« « U  V A -   , Re·daction,«Druc; Verlag b; O. Opitz in Namslau. ,




